
   

   
 
 
 

Zwischenpraktika / Praxissemester 
 
 
 
Voraussetzungen und Ablauf: 
 
 
Immatrikulierte StudentInnen können ein in einer Prüfungsordnung vorgeschriebenes 
Zwischenpraktikum, welches Bestandteil des Studiums ist, fachbezogen bei der 
Stadtverwaltung Saarbrücken durchführen. 


